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HmbGVBl. Nr. 1 MITTWOCH, DEN 7. JANUAR 2004

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Pflichtfächer

(1) Die Gegenstände des Pflichtfaches Bürgerliches Recht
sind:

1. aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB):

a) aus dem Buch 1 (Allgemeiner Teil): 

aa) aus dem Abschnitt 1 (Personen): 

Titel 1 (Natürliche Personen, Verbraucher, Unter-
nehmer),

im Überblick: Titel 2 (Juristische Personen),

bb) Abschnitte 2 bis 5 (Sachen und Tiere, Rechts-
geschäfte, Fristen, Termine, Verjährung),

b) aus dem Buch 2 (Recht der Schuldverhältnisse):

aa) Abschnitte 1 bis 7 (Inhalt der Schuldverhältnisse,
Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhält-
nisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen,
Schuldverhältnisse aus Verträgen ohne Draufgabe
und Vertragsstrafe, Erlöschen der Schuldverhält-
nisse ohne Hinterlegung und Erlass, Übertragung
einer Forderung, Schuldübernahme, Mehrheit von
Schuldnern und Gläubigern), 
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

zur Regelung der Prüfungsgegenstände

für die staatliche Pflichtfachprüfung

Vom 23. Dezember 2003

Artikel 1
Verordnung über die Prüfungsgegenstände 

der staatlichen Pflichtfachprüfung im Rahmen der ersten Prüfung
(Prüfungsgegenständeverordnung)

Auf Grund von § 12 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen
Juristenausbildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003
(HmbGVBl. S. 156) wird verordnet:
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bb) Abschnitt 8 (Einzelne Schuldverhältnisse) ohne
Wiederkauf, Tausch, Teilzeit-Wohnrechteverträge,
Besonderheiten bei der Bildung von Wohnungs-
eigentum an vermieteten Wohnungen, Mietver-
hältnisse über andere Sachen, Pachtvertrag, Land-
pachtvertrag, Auslobung, Einbringung von Sachen
bei Gastwirten, Leibrente, Unvollkommene Ver-
bindlichkeiten, Anweisung, Schuldverschreibung
auf den Inhaber, Vorlegung von Sachen,

c) aus dem Buch 3 (Sachenrecht):

aa) Abschnitte 1 und 2 (Besitz, Allgemeine Vorschrif-
ten über Rechte an Grundstücken),

bb) Abschnitt 3 (Eigentum) unter Einbeziehung der
Ansprüche aus dem Eigentum bei Einzelzwangs-
vollstreckung und Insolvenz, 

cc) Abschnitt 7 (Hypothek, Grundschuld, Renten-
schuld) ohne Rentenschuld,

dd) im Überblick: Abschnitt 8 (Pfandrecht an beweg-
lichen Sachen und an Rechten) ohne Pfandrecht an
Rechten,

d) aus dem Buch 4 (Familienrecht):

die Bezüge des Familienrechts zum bürgerlichen Ver-
mögensrecht (insbesondere §§ 1357, 1359, 1363 bis
1371, 1408, 1589, 1626, 1629, 1643, 1664, 1795 BGB),

e) aus dem Buch 5 (Erbrecht):

aa) Abschnitt 1 (Erbfolge), 

bb) aus dem Abschnitt 2 (Rechtliche Stellung des
Erben) der Titel 1 (Annahme und Ausschlagung
der Erbschaft, Fürsorge des Nachlassgerichts) ohne
Fürsorge des Nachlassgerichts und aus dem Titel 4
(Mehrheit von Erben) der Untertitel 1 (Rechtsver-
hältnis der Erben untereinander), 

cc) Abschnitt 3 (Testament) ohne Auflage und Testa-
mentsvollstrecker, 

dd) im Überblick: Abschnitt 5 (Pflichtteil),

ee) aus dem Abschnitt 8 (Erbschein) die Wirkungen
des Erbscheins,

2. aus dem Straßenverkehrsgesetz: der Zweite Abschnitt
(Haftpflicht),

3. aus dem Handelsgesetzbuch:

a) aus dem Ersten Buch (Handelsstand):

aa) der Erste Abschnitt (Kaufleute), 

bb) aus dem Zweiten Abschnitt (Handelsregister) die
Publizität des Handelsregisters, 

cc) der Fünfte Abschnitt (Prokura und Handlungs-
vollmacht),

b) aus dem Vierten Buch (Handelsgeschäfte):

aa) der Erste Abschnitt (Allgemeine Vorschriften),

bb) der Zweite Abschnitt (Handelskauf),

4. aus dem Gesellschaftsrecht:

a) aus dem Zweiten Buch des Handelsgesetzbuchs (Han-
delsgesellschaften und stille Gesellschaft):

aa) der Erste Abschnitt (Offene Handelsgesellschaft),

bb) der Zweite Abschnitt (Kommanditgesellschaft),

b) aus dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung:

aa) der Erste Abschnitt (Errichtung der Gesellschaft), 
bb) im Überblick: der Zweite Abschnitt (Rechtsver-

hältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter), 
cc) der Dritte Abschnitt (Vertretung und Geschäfts-

führung),

5. im Überblick: aus dem Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche: 
aus dem Zweiten Kapitel (Internationales Privatrecht) der
Erste, Zweite, Fünfte und Sechste Abschnitt (Verweisung,
Recht der natürlichen Personen und der Rechtsgeschäfte,
Schuldrecht, Sachenrecht),

6. aus dem Zivilverfahrensrecht:
a) aus dem Erkenntnisverfahren: Gliederung und Zustän-

digkeit der Gerichte, Verfahrensgrundsätze, Prozess-
voraussetzungen, Arten und Wirkungen von Klagen
und gerichtlichen Entscheidungen, Prozessvergleich,
Beweisgrundsätze, vorläufiger Rechtsschutz,

b) aus dem Vollstreckungsverfahren: allgemeine Voll-
streckungsvoraussetzungen, Arten und Rechtsbehelfe
der Zwangsvollstreckung.

(2) Die Gegenstände des Pflichtfaches Strafrecht sind:

1. aus dem Strafgesetzbuch: 
a) aus dem Allgemeinen Teil:

aa) der Erste Abschnitt (Das Strafgesetz), 
bb) der Zweite Abschnitt (Die Tat), 
cc) aus dem Dritten Abschnitt (Rechtsfolgen der Tat)

der Erste Titel (Strafen) und der Dritte Titel (Straf-
bemessung bei mehreren Gesetzesverletzungen),

b) aus dem Besonderen Teil:
aa) aus dem Sechsten Abschnitt (Widerstand gegen die

Staatsgewalt): Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte,

bb) aus dem Siebenten Abschnitt (Straftaten gegen die
öffentliche Ordnung): Hausfriedensbruch, Nicht-
anzeige geplanter Straftaten, Unerlaubtes Entfer-
nen vom Unfallort, Vortäuschen einer Straftat,

cc) aus dem Neunten Abschnitt (Falsche uneidliche
Aussage und Meineid): Falsche uneidliche Aus-
sage, Meineid, Eidesgleiche Bekräftigung, Falsche
Versicherung an Eides Statt, Versuchte Anstiftung
zur Falschaussage, Verleitung zur Falschaussage,
Fahrlässiger Falscheid, Fahrlässige falsche Ver-
sicherung an Eides Statt,

dd) aus dem Zehnten Abschnitt (Falsche Verdächti-
gung): Falsche Verdächtigung,

ee) aus dem Vierzehnten Abschnitt (Beleidigung):
Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung,

ff) aus dem Sechzehnten Abschnitt (Straftaten gegen
das Leben): Mord, Totschlag, Minder schwerer Fall
des Totschlags, Tötung auf Verlangen, Aussetzung,
Fahrlässige Tötung,

gg) der Siebzehnte Abschnitt (Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit),

hh) aus dem Achtzehnten Abschnitt (Straftaten gegen
die persönliche Freiheit): Freiheitsberaubung,
Nötigung, Bedrohung,

ii) aus dem Neunzehnten Abschnitt (Diebstahl und
Unterschlagung): Diebstahl, Besonders schwerer
Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl,
Wohnungseinbruchdiebstahl, Schwerer Banden-
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diebstahl, Unterschlagung, Diebstahl und Unter-
schlagung geringwertiger Sachen, Unbefugter
Gebrauch eines Fahrzeuges,

jj) der Zwanzigste Abschnitt (Raub und Erpressung),

kk) aus dem Einundzwanzigsten Abschnitt (Begünsti-
gung und Hehlerei): Begünstigung, Strafvereite-
lung, Hehlerei,

ll) aus dem Zweiundzwanzigsten Abschnitt (Betrug
und Untreue): Betrug, Computerbetrug, Versiche-
rungsmissbrauch, Erschleichen von Leistungen,
Untreue, Missbrauch von Scheck- und Kredit-
karten,

mm) aus dem Dreiundzwanzigsten Abschnitt (Urkun-
denfälschung): Urkundenfälschung, Fälschung
technischer Aufzeichnungen, Mittelbare Falsch-
beurkundung, Urkundenunterdrückung,

nn) aus dem Siebenundzwanzigsten Abschnitt (Sach-
beschädigung): Sachbeschädigung,

oo) aus dem Achtundzwanzigsten Abschnitt (Gemein-
gefährliche Straftaten): Brandstiftung, Schwere
Brandstiftung, Besonders schwere Brandstiftung,
Fahrlässige Brandstiftung, Tätige Reue, Her-
beiführen einer Brandgefahr, Gefährliche Eingriffe
in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßen-
verkehrs, Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer,
Vollrausch, Unterlassene Hilfeleistung,

pp) aus dem Dreißigsten Abschnitt (Straftaten im
Amt): Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteils-
gewährung, Bestechung,

2. aus dem Strafverfahrensrecht:

Verfahrensgrundsätze, Rechtsstellung und Aufgabe der
wesentlichen Verfahrensbeteiligten, Gang des Verfahrens,
Arten der Beweismittel und Beweisverbote, Körperliche
Untersuchung, Beschlagnahme, Verhaftung, vorläufige
Festnahme, Rechtskraft.

(3) Die Gegenstände des Pflichtfaches Öffentliches Recht
sind:

1. Staats- und Verfassungsrecht ohne Notstandsverfassung
und Finanzwesen, 

2. aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht: 

verfassungsrechtliche Grundlagen, Rechtsquellen und Nor-
men des Verwaltungsrechts, Handlungsformen der Verwal-
tung, aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz aus dem Teil 2
(Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren)
die Abschnitte 1 und 2 (Verfahrensgrundsätze, Fristen,
Termine, Wiedereinsetzung), die Teile 3 und 4 (Verwal-
tungsakt, Öffentlich-rechtlicher Vertrag), aus dem Recht
der staatlichen Ersatzleistungen die Amtshaftung, Entschä-
digungen für Beeinträchtigungen des Eigentums, der
öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch, der Folgen-
beseitigungsanspruch, aus dem Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz die Abschnitte 1 und 2 (Vollstreckung wegen Geld-
forderungen, Erzwingung von Handlungen, Duldungen
oder Unterlassungen),

3. aus dem besonderen Verwaltungsrecht:

a) Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei-
recht), Versammlungsrecht,

b) Baurecht (Recht der Bauleitplanung, Zulässigkeit von Bau-
vorhaben, bauaufsichtsrechtliche Instrumentarien),

c) im Überblick: Wirtschaftsverwaltungsrecht (Gaststätten-
gesetz, Gewerbeordnung), Umweltrecht, insbesondere

Schutz vor Luftverunreinigungen und vor Lärm nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz,

4. aus dem Verfahrensrecht:
a) aus dem Verfassungsprozessrecht: Verfassungsbe-

schwerde, abstrakte und konkrete Normenkontrolle,
Organklage, Bund-Länder-Streit, 

b) aus dem Verwaltungsprozessrecht: allgemeine und
besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen, Klage-
arten (ohne Normenkontrolle), gerichtlicher Prüfungs-
umfang, vorläufiger Rechtsschutz,

5. im Überblick aus dem Europarecht:
Rechtsquellen des Europäischen Gemeinschaftsrechts,
Rechtsnatur, Organe und Handlungsformen der Europä-
ischen Gemeinschaft, Grundfreiheiten des EG-Vertrages
und ihre Durchsetzung, Verhältnis des Gemeinschafts-
rechts zum innerstaatlichen Recht, Struktur der Europä-
ischen Union.

§ 2
Bezüge der Pflichtfächer

(1) Die Pflichtfächer schließen insbesondere die europa-
rechtlichen Bezüge ein. Die staatliche Pflichtfachprüfung
berücksichtigt ferner insbesondere die Methoden der rechts-
beratenden und rechtsgestaltenden Praxis. 

(2) Andere als die in § 1 genannten Rechtsgebiete dürfen im
Zusammenhang mit den Pflichtfächern zum Gegenstand der
Prüfung gemacht werden, soweit lediglich Verständnis und
Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen
nicht vorausgesetzt wird. 

§ 3
Überblick

Soweit Rechtsgebiete nur im Überblick Gegenstand des
Prüfungsstoffs sind, wird lediglich die Kenntnis der Syste-
matik und der wichtigsten Rechtsfiguren ohne Einzelwissen
verlangt. Der Schwerpunkt der Aufsichtsarbeiten und der
Abschnitte der mündlichen Prüfung darf sich auf diese Rechts-
gebiete nicht beziehen.

§ 4
Übergangsregelung

Für Studierende, die aufgrund der Übergangsregelung in
§ 49 Absatz 1 HmbJAG die erste Staatsprüfung ablegen, findet
die Verordnung über die Prüfungsgegenstände der Ersten
Juristischen Staatsprüfung vom 5. Oktober 1993 (HmbGVBl.
S. 273) in der bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung
geltenden Fassung Anwendung. 

§ 5
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft. 

(2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Verordnung über die
Prüfungsgegenstände der Ersten Juristischen Staatsprüfung
vom 5. Oktober 1993 (HmbGVBl. S. 273) außer Kraft.

Artikel 2
Verordnung zur Änderung der 

Verordnung über die Unterhaltsbeihilfe
für Rechtsreferendare

Auf Grund von § 37 Absatz 2 Satz 2 des Hamburgischen
Juristenausbildungsgesetzes vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl.
S. 156) wird verordnet: 



§ 1

(1) Der Bebauungsplan Harburg 62 für den Geltungs-
bereich südlich der Neuländer Straße zwischen Östlichem
Bahnhofskanal und Hannoversche Straße (Bezirk Harburg,
Ortsteil 702 ) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

Östlicher Bahnhofskanal – über die Flurstücke 2999 (Narten-
straße), 4037, 2999, 883 und 2999 der Gemarkung Harburg –
Neuländer Straße – über das Flurstück 4837 (Hannoversche
Straße), Ostgrenze des Flurstücks 4837, über das Flurstück
4837, Südgrenze des Flurstücks 4901 der Gemarkung Harburg.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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§ 1
In § 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die Unterhalts-

beihilfe für Rechtsreferendare vom 30. Juli 2002 (HmbGVBl.
S. 216) wird die Textstelle „15.“ durch die Wörter „jeweils
Monatsletzten“ ersetzt. 

§ 2
Diese Verordnung findet erstmals Anwendung auf die

Referendarinnen und Referendare, die nach In-Kraft-Treten
der Verordnung in den juristischen Vorbereitungsdienst ein-
gestellt werden.

Artikel 3
Verordnung zur Weiterübertragung 
von Verordnungsermächtigungen
im Bereich der Juristenausbildung

(Weiterübertragungsverordnung-Juristenausbildung)

Auf Grund von § 12 Absatz 1 Satz 2, § 36 Absatz 3 Satz 3
und § 37 Absatz 2 Satz 3 des Hamburgischen Juristenaus-

bildungsgesetzes (HmbJAG) vom 11. Juni 2003 (HmbGVBl.
S. 156) wird verordnet:

(1) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach 

1. § 12 Absatz 1 Satz 1 HmbJAG, 

2. § 36 Absatz 3 Satz 2 HmbJAG

wird auf die Justizbehörde weiter übertragen. 

(2) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach § 37 Absatz 2 Satz 2 HmbJAG wird mit der Maßgabe auf
die Justizbehörde weiter übertragen, dass diese zum Erlass der
Rechtsverordnungen der Zustimmung der Finanzbehörde
bedarf.

(3) Die Weiterübertragungsverordnung-Juristenausbildung
vom 30. Juli 2002 (HmbGVBl. S. 216) wird aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. Dezember 2003.

Verordnung

über den Bebauungsplan Harburg 62

Vom 23. Dezember 2003

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2852), in
Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), § 81 Absatz 1 Nummer 6 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183),
zuletzt geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347,
353), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. 
S. 281), geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347,
353), wird verordnet:
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3. Unbeachtlich sind 
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1

und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und 

b) Mängel der Abwägung, 
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handels- und sonstige großflächige Handelsbetriebe nach
§ 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), Vergnügungsstätten
sowie Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern
und Großgaragen unzulässig. Ausnahmen nach § 7 Ab-
satz 3 der Baunutzungsverordnung werden ausgeschlos-
sen.

2. Im Kerngebiet kann die festgesetzte Grundflächenzahl
von 0,6 für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 der Bau-
nutzungsverordnung um bis zu 50 vom Hundert (v. H.)
überschritten werden.

3. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe, luft-
belastende und geruchsbelästigende Betriebe, Tankstellen,
Fuhrunternehmen, Lagerhäuser und Lagerplätze sowie
Schank- und Speisewirtschaften unzulässig. Ausnahmen
für Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen.

4. Auf den mit „(A)“ bezeichneten Flächen des Gewerbe-
gebiets sind nur Geschäfts-, Büro- und Verwaltungs-
gebäude zulässig.

5. Im Industriegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie
Betriebe, die erhebliche Luftverunreinigungen einschließ-
lich Geruchsbelästigungen für die Umgebung verursachen
können, unzulässig.

6. Für die Erschließung der Baugebiete sind noch weitere
örtliche Verkehrsflächen erforderlich. Ihre genaue Lage
bestimmt sich nach der beabsichtigten Bebauung. Sie wer-
den gemäß § 125 Absatz 2 des Baugesetzbuchs hergestellt.

7. Im Kerngebiet sind durch Anordnung der Baukörper oder
durch geeignete Grundrissgestaltung die Aufenthalts-
räume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Soweit die Anordnung von Aufenthaltsräumen an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss
für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch

bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außen-
wänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

8. Großwerbetafeln sowie Werbeanlagen oberhalb der Dach-
kante sind unzulässig.

9. Für je 150 m² der nicht überbaubaren Grundstücksfläche
ist mindestens ein kleinkroniger Baum oder je 300 m² der
nicht überbaubaren Grundstücksfläche ein großkroniger
Baum zu pflanzen. Festgesetzte Baumpflanzungen nach
Nummer 12 sind anzurechnen.

10. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Gehölze
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass
der Charakter einer geschlossenen Baumreihe erhalten
bleibt. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen im
Kronenbereich dieser Bäume unzulässig. Notwendige
Grundstückszufahrten können im Bereich der zu erhal-
tenden Baumreihe entlang der Hannoverschen Straße
zugelassen werden.

11. Im Gewerbe- und Industriegebiet sind mindestens 20 v. H.
der Grundstücksflächen mit Bäumen und Sträuchern zu
begrünen; die festgesetzten Flächen der Anpflanzungs-
gebote sind anzurechnen.

12. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern ist für je 2 m² eine Pflanze zu verwenden. Es
sind 10 v. H. Bäume als Heister mit einer Höhe von min-
destens 2 m und 90 v. H. Sträucher zu pflanzen.

13. Für Baum- und Strauchpflanzungen sind standort-
gerechte, einheimische Arten zu verwenden. Großkronige
Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens
18 cm, kleinkronige Bäume einen Stammumfang von
mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden
gemessen, aufweisen. 

14. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten
Stellplatz ein großkroniger Baum zu pflanzen. Im Kronen-
bereich eines jeden anzupflanzenden Baumes ist eine
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen
und zu begrünen.

15. Im Kerngebiet sind Dächer von Gebäuden bis zu einer
Höhe von 9 m flächendeckend zu begrünen. Die Dach-
flächen sind mit einem mindestens 8 cm starken durch-
wurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu
begrünen.

16. Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr
als 5 m beträgt, sowie fensterlose Gebäudefassaden und
Hochgaragen sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu
begrünen; je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu
verwenden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. Dezember 2003.
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§ 1

Erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser
auf Wohngrundstücken

Für das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grund-
wasser auf Wohngrundstücken gemäß § 32 a HWaG ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis nicht erforderlich, sofern

1. die Versickerung außerhalb der Zonen I und II von Wasser-
schutzgebieten sowie außerhalb von Altlast- und Altlast-
verdachtsflächen erfolgt und

2. die an die Entwässerungsanlage angeschlossenen oder anzu-
schließenden befestigten und bebauten Flächen nicht
größer sind als 250 m² und

3. die Anforderungen an das schadlose Versickern nach § 2
sowie etwaige abweichende Anforderungen nach § 3 ein-
gehalten werden.

Für Vorhaben nach Satz 1 ist eine Anzeige nach § 32 b HWaG
an die zuständige Behörde erforderlich. 

§ 2

Anforderungen an das schadlose Versickern

(1) Das Niederschlagswasser darf nicht durch häuslichen,
landwirtschaftlichen, gewerblichen oder anderweitigen
Gebrauch in seinen Eigenschaften nachteilig verändert und
mit anderem Abwasser oder mit wassergefährdenden Stoffen
vermischt worden sein.

(2) Es muss sichergestellt sein, dass

1. die Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik
gebaut und betrieben werden,

2. die Versickerungsanlagen natürlich anstehende, wasser-
stauende Bodenschichten (zum Beispiel: Geschiebelehm,
Geschiebemergel) nicht durchstoßen,

3. bei unterirdischen Anlagen zwischen der Unterkante der
Versickerungsanlage und dem höchsten zu erwartenden

Grundwasserspiegel ein Mindestabstand von 1 m eingehal-
ten wird,

4. die Versickerung des Niederschlagswassers von Hof- und
Verkehrsflächen, Kraftfahrzeug-Stellplätzen und Metall-
oder Bitumendächern nur über die belebte Bodenzone,
beispielsweise über bepflanzte Sickermulden oder Rasen-
gittersteine, erfolgt,

5. die Versickerung des Niederschlagswassers in der Zone III
von Wasserschutzgebieten ausschließlich über Anlagen
erfolgt, die die belebte Bodenzone bestehend aus einer min-
destens 30 cm mächtigen bewachsenen Oberbodenschicht
einbeziehen.

§ 3

Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann für Einzelfälle oder für
bezeichnete Gebiete die Erlaubnispflicht wiederherstellen
oder weitergehende Anforderungen für das erlaubnisfreie
Versickern gesammelten Niederschlagswassers festsetzen, falls
das erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der
Allgemeinheit oder nachteilige Wirkungen für andere zu
verhüten.

(2) Die zuständige Behörde kann auf Antrag im Einzelfall
Ausnahmen von den Anforderungen nach § 2 zulassen, wenn
dadurch eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine
sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht
zu besorgen ist.

§ 4

Absehen von der Anzeigepflicht

Die für den Fall der erlaubnisfreien Versickerung von
Niederschlagswasser nach § 32 b HWaG erforderliche Anzeige
an die zuständige Behörde kann unterbleiben, sofern diese
bereits in anderen Verwaltungsverfahren in ausreichendem
Maße (Ort der Versickerung, angeschlossene Flächen, Art und
Ausführung der Versickerungsanlage) Kenntnis von dem
Vorhaben erlangt hat.

Verordnung

über die erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser auf Wohngrundstücken

(Niederschlagswasserversickerungsverordnung)

Vom 23. Dezember 2003

Auf Grund von § 32 a des Hamburgischen Wassergesetzes
(HWaG) vom 20. Juni 1960 (HmbGVBl. S. 335), zuletzt
geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 351), wird
verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. Dezember 2003.
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§ 1

Die Verordnung über Feldes- und Förderabgabe vom
24. Dezember 1985 (HmbGVBl. S. 389), zuletzt geändert am
22. Oktober 2002 (HmbGVBl. S. 272), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird hinter dem Eintrag zu § 17

folgender Eintrag zu § 18  eingefügt: „§ 18 Bemessungsmaß-
stab“.

2. In § 2 Absatz 3 wird die Textstelle „31. Juli“ durch die
Textstelle „30. September“  ersetzt.

3. § 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Feldesabgabe beträgt ab 1. Januar 2003 für Erlaub-
nisse auf Erdöl und Erdgas im ersten Jahr nach der Ertei-
lung 20 Euro je angefangenen Quadratkilometer und erhöht
sich für jedes folgende Jahr um weitere 20 Euro bis zum
Höchstbetrag von 60 Euro je angefangenen Quadratkilo-
meter.“

4. § 13 erhält folgende Fassung:
„§ 13

Abgabesatz
Die Förderabgabe für Erdöl beträgt ab dem 1. Januar 2003 
5 vom Hundert des Marktwertes.“ 

5. § 15 erhält folgende Fassung:
„§ 15

Feldesbehandlungskosten bei der Förderung von Erdöl
Ab dem 1. Januar 2003 verringert sich die Förderabgabe je
Bewilligungsfeld um die im Erhebungszeitraum entstande-
nen Feldesbehandlungskosten in Höhe des sich aus § 13
ergebenden Vomhundertsatzes.“

6. Hinter § 17 wird folgender § 18 eingefügt:

„§ 18

Bemessungsmaßstab

(1) Bemessungsmaßstab für Naturgas ist ab 1. Januar 2001
der vom Abgabepflichtigen im Erhebungszeitraum für im
Geltungsbereich dieser Verordnung gewonnenes Naturgas
erzielte Preis einschließlich der Fortleitungskosten in
Euro/kWh. Soweit Dritte aufgrund der Berechtigung des
Abgabepflichtigen oder für seine Rechnung Naturgas ver-
kaufen, tritt der von diesen erzielte Preis an die Stelle des in
Satz 1 genannten Preises.

(2) Ab 1. Januar 2001 wird der Abgabepflichtige für Fort-
leitungskosten von der Förderabgabe in Höhe von 0,005250
Euro/m3 für das im Erhebungszeitraum gewonnene Natur-
gas befreit.

(3) Dieser Betrag wird von der zuständigen Behörde jähr-
lich der durchschnittlichen Entwicklung der im Geltungs-
bereich des Bundesberggesetzes den Abgabepflichtigen
entstehenden Kosten für die Fortleitung des im Geltungs-
bereich des Bundesberggesetzes gewonnenen Naturgases
angepasst. Dabei ist davon auszugehen, dass die Fort-
leitungskosten in Höhe von 85 vom Hundert anlagenab-
hängig und in Höhe von 15 vom Hundert lohnabhängig
sind.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in
Kraft.

Fünfzehnte Verordnung

zur Änderung der Verordnung über Feldes- und Förderabgabe

Vom 23. Dezember 2003

Auf Grund von § 32 Absätze 1 und 2 des Bundesberg-
gesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geän-
dert am 21. August 2002 (BGBl. I 3322, 3335), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. Dezember 2003.
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„§ 26 Abs. 4 S. 1 des Bezirksverwaltungsgesetzes in der
Fassung vom 4. November 1997 (HmbGVBl. Seite 489) ver-
pflichtet den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
nicht, jede von der Bezirksversammlung zum Bezirksamts-
leiter gewählte Person zur Bezirksamtsleiterin bzw. zum
Bezirksamtsleiter zu bestellen, auch wenn diese die dienst-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt.“
Der vorstehende Entscheidungssatz hat nach § 15 Absatz 1

des Gesetzes über das Hamburgische Verfassungsgericht
Gesetzeskraft.

Hamburg, den 22. Dezember 2003.

Der Senat

Bekanntmachung

über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg

und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes

als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Vom 17. Dezember 2003

Gemäß Artikel 1 § 3 des Gesetzes zur Errichtung eines
gemeinsamen Statistischen Amtes für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein vom
2. Dezember 2003 (HmbGVBl. S. 543) wird bekannt gemacht,
dass der Staatsvertrag nach seinem § 21 Absatz 1 am 1. Januar
2004 in Kraft tritt.

Hamburg, den 17. Dezember 2003.

Die Senatskanzlei

Bekanntmachung

einer Entscheidung des Hamburgischen Verfassungsgerichts zur Auslegung

von § 26 Absatz 4 Satz 1 des Bezirksverwaltungsgesetzes

Vom 22. Dezember 2003

Auf Grund von § 15 Absatz 2 Sätze 1 und 3 des Gesetzes
über das Hamburgische Verfassungsgericht in der Fassung
vom 23. März 1982 (HmbGVBl. S. 59), zuletzt geändert am 
12. Februar 2002 (HmbGVBl. S. 15), wird nachstehend 
die Entscheidungsformel des Urteils des Hamburgischen 
Verfassungsgerichts vom 17. Dezember 2003 – HVerfG 1/03 – 
veröffentlicht:


